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Mögliche Fragen von Mitgliedern 

Kann ich weiterhin an Kursen teilnehmen? 

Ja, selbstverständlich. Alle Angebote finden statt, und deine/eure Mitgliedschaft bleibt 

gültig. 

 

Müssen Mitgliederbeiträge weitergezahlt werden? 

Solange der Verein weiterhin Kurse und Trainings anbietet, müssen die Mitgliedsbeiträge 

weitergezahlt werden.  

Die Beiträge sind eine wichtige Grundlage, damit der Sportbetrieb weiterlaufen kann. Die 

Zahlungen sichern die Durchführung des Vereinslebens und helfen uns, die Sanierung 

erfolgreich umzusetzen. 

 

Ändert sich etwas an meiner Mitgliedschaft oder meinen Verträgen? 

Nein. Deine Mitgliedschaft bleibt unverändert bestehen. Sollten sich in Zukunft Anpassungen 

ergeben, werden wir die Mitglieder schnell und transparent informieren. 

 

Wird es Einschränkungen im Angebot geben? 

Aktuell nicht. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den gewohnten Betrieb aufrechtzuerhalten. 

Sollte es im Zuge der Sanierung Anpassungen geben, werden diese frühzeitig 

kommuniziert. 

 

Warum wurde das Problem nicht früher erkannt? 

Die wirtschaftliche Lage hat sich schrittweise noch weiter verschärft – unter anderem durch 

steigende Kosten, verändertes Nutzerverhalten nach der Corona-Pandemie, 

Investitionsdruck und vor allem jedoch durch fehlende neue Mitglieder.  

 

Was passiert, wenn der Sanierungsplan scheitert? 

Unser Ziel ist klar: der Erhalt von sportspaß e.V. als Verein. Sollte der Sanierungsplan wider 

Erwarten nicht umgesetzt werden können, müsste das Gericht über weitere Schritte 

entscheiden. Aktuell sehen wir jedoch gute Chancen für eine erfolgreiche Sanierung. 
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Steht mir nun ein Sonderkündigungsrecht zu? 

 

Nein. Grundsätzlich räumt die Beantragung eines Insolvenzverfahrens den Mitgliedern des 

Vereins kein außerordentliches Kündigungsrecht ein. 

Deine bestehende Mitgliedschaft und die vereinbarten Kündigungsfristen bleiben 

unverändert in Kraft. 

Der Sportbetrieb läuft weiter, das heißt, der Verein kommt seinen vertraglichen 

Verpflichtungen weiterhin nach. 

Wir sind davon überzeugt, dass wir sportspaß e.V. durch diesen Prozess gestärkt in die 

Zukunft führen werden und hoffen und bitten dich sehr, dass du uns als Mitglied weiterhin 

zur Seite stehst.  

Wir bitten dich herzlich, uns in dieser Phase weiterhin die Treue zu halten. Nur mit 

deiner/eurer Unterstützung können wir den Verein erfolgreich auf ein stabiles Fundament 

stellen und langfristig sichern. 

 

Ausblick 

Wie geht es weiter? 

Ziel ist, den Verein innerhalb der nächsten Monate wirtschaftlich zu stabilisieren und mit 

einem tragfähigen Konzept in die Zukunft zu führen. 

 

Wie werde ich informiert? 

Wir halten alle Beteiligten regelmäßig auf dem Laufenden – über Rundmails, Aushänge in 

den Standorten, unsere Website und Versammlungen. 
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Mögliche Fragen von Geschäftspartnern, Dienstleistern und Lieferanten 

 

Was bedeutet das Verfahren für laufende Verträge? 

Alle bestehenden Verträge bleiben grundsätzlich bestehen. Neue Verträge und Leistungen 

werden nach Abstimmung mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter abgeschlossen. 

 

Werden Rechnungen weiterhin bezahlt? 

Forderungen, die nach dem Insolvenzantrag entstehen und vom vorläufigen 

Insolvenzverwalter freigegeben wurden (z. B. laufende Lieferungen oder Leistungen), 

werden vollumfänglich beglichen. Ältere Forderungen (vor Antragstellung) fallen unter das 

Insolvenzverfahren und werden später über den Sanierungsplan behandelt. 

 

Wer ist Ansprechpartner während des Verfahrens? 

Bitte wende dich weiterhin an die dir bekannten Kontaktpersonen bei sportspaß e.V.  

 

 

Presse-Anfragen 

 

Bitte keine Auskunft an die Presse! 

Alle Presseanfragen sind an die Pressestelle des Insolvenzgerichts zu richten. 

sportspaß-MitarbeiterInnen dürfen zum laufenden Insolvenzverfahren keine Auskunft 

geben!  


